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Medienmitteilung vom 09.05.2025 

Verkehrseinschränkung Altstadt – Jugitag 2025 in Willisau 

Am Sonntag, 18. Mai 2025, findet in Willisau der Jugitag 2025 statt – organisiert vom STV Willisau 

in Zusammenarbeit mit der Abteilung Jugend des Turnverbandes LU/OW/NW. Rund 1'200 Kinder 

und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren werden zu diesem grössten Nachwuchssportanlass 

des Jahres erwartet. 

 

Die Teilnehmenden messen sich in verschiedenen sportlichen Disziplinen, die sowohl auf der Sport-

anlage Schlossfeld als auch in der Altstadt durchgeführt werden. 

 

Einschränkung Altstadt, Sonntag, 18. Mai 2025, 6.00 und 13.00 Uhr: 

 Die Einfahrt in die Altstadt beim Obertor ist in diesem Zeitraum gesperrt. 

 Die Ein- und Ausfahrt beim Untertor bleibt möglich und wird durch Verkehrskadetten geregelt. 

 Wettkämpfe in der Altstadt finden auf dem Chileplatz sowie auf dem Vorplatz beim Rathaus statt. 

 

Die Veranstalter danken der Bevölkerung für das Verständnis und freuen sich auf einen sportlichen 

und erlebnisreichen Tag mit dem Turnnachwuchs. 

Umleitung Untertor, Altstadt Willisau 

Der Torbogen vom Untertor erhält einen neuen Anstrich. Die Arbeiten dafür erfolgen in zwei Ar-

beitsschritten. Während dieser Zeit ist das Untertor gesperrt und sämtlicher Verkehr wird über das 

Obertor umgeleitet. Die Arbeiten erfolgen mittels Hebebühne, welche im Notfall weggefahren wer-

den kann, sodass die Zufahrt für Blaulichtorganisationen jederzeit gewährleistet ist. 

 

Die Arbeiten finden an folgenden Tagen statt: 

Montag, 26. Mai 2025, 07.00 – 17.00 Uhr (waschen) 

Montag, 2. Juni 2025, 07.00 – Dienstag, 3. Juni 2025, 17.00 Uhr (streichen) 

 

Reservedatum falls die Arbeiten an den obgenannten Daten nicht ausgeführt werden können 

(z. B. wegen schlechtem Wetter): 

Montag, 16. Juni 2025, 07.00 – 17.00 Uhr (waschen) 

Montag, 23. Juni 2025, 07.00 – Dienstag, 24. Juni 2025, 17.00 Uhr (streichen) 

 

Besten Dank für Ihr Verständnis. 
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Bild: Untertor (Fotograf: Beat Brechbühl) 

Neuerlass Feuerwehr-Verordnung 

Bis anhin bestand zum Feuerwehr-Reglement noch keine Verordnung. Die Soldansätze sowie die 

Gebühren für die Verrechnung von Einsätzen durch die Feuerwehr wurden in Beschlüssen des 

Stadtrates geregelt. Diese Lücke hat der Stadtrat geschlossen, eine entsprechende Verordnung 

erlassen und diese rückwirkend auf den 1. Januar 2025 in Kraft gesetzt. Diese regelt die Höhe der 

Besoldung der Mitglieder der Feuerwehr sowie weitere Entschädigungen. Ebenfalls wurden die 

Grundsätze der Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr festgesetzt und 

gleichzeitig der Tarif der Gebäudeversicherung als verbindlich erklärt. Die Verordnung ist in der 

Rechtssammlung auf www.willisau.ch abrufbar.  

Ultrahochbreitband-Ausbau 

Im Februar 2025 haben Bewohnerinnen und Bewohner eine Petition für den FTTH-Ausbau (Internet 

Erschliessung mit Glasfaserkabeln) gestartet. Die Petition verlangt, dass die Erschliessung des gan-

zen Gemeindegebiets mit Glasfaserkabel für Datenübertragungen gewährleistet wird. Dabei sind 

auch die Streusiedlungen wie Rohrmatt zu berücksichtigen. 

 

Bereits seit längerem läuft die Glasfaser-Aufrüstung des Gemeindegebiets von Willisau, dies in Zu-

sammenarbeit mit der Swisscom (Schweiz) AG. Der Stadtrat hat sich dabei immer sehr stark dafür 

eingesetzt, dass alle Liegenschaften, welche dies wünschen, die Möglichkeit erhalten, einen Glasfa-

seranschluss zu bekommen. Zusammen mit der Swisscom (Schweiz) AG wurde im September 

2024 eine Informationsveranstaltung durchgeführt, wo über das Projekt informiert wurde. Interes-

sierte Grundeigentümerinnen und –eigentümer konnten sich anschliessend melden und den Bedarf 

angeben. Diese Meldungen wurden zusammengefasst und der Swisscom (Schweiz) AG übermit-

telt. Es ist nach wie vor das strategische Ziel, dass möglichst viele Willisauerinnen und Willisauer 

von einem Glasfaser-Ausbau profitieren können. Der Stadtrat setzt sich diesbezüglich vehement ein 

und führt die Verhandlungen mit der Swisscom (Schweiz) AG weiter.  

 

http://www.willisau.ch/
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Aktuell laufen mit der Swisscom (Schweiz) AG weitere vertiefte Gespräche betreffend des Ausbaus 

ausserhalb der Bauzone. Bis Ende 2026 können bereits 113 Liegenschaften vom Ausbau aus-

serhalb der Bauzone profitieren. Es gilt nun eine Lösung zu finden für sämtliche weiteren Interes-

sierten. Auf der Homepage der Swisscom (Schweiz) AG (www.swisscom.ch/checker) kann einge-

sehen werden, ob und wann die Liegenschaft mit Glasfaser ausgebaut wird. Alle Grundeigentü-

mer/-innen welche noch nicht von einem Glasfaseranschluss profitieren können, haben erneut die 

Möglichkeit Ihre Bedarfsmeldung bis am 31. Mai 2025 einzureichen. Die Bedarfsmeldung finden Sie 

auf der Homepage der Stadt Willisau. Alle Grundeigentümer/-innen welche die Meldung bereits ein-

gereicht haben, müssen dies nicht erneut vornehmen. Wie bereits erwähnt wurden diese Meldun-

gen zusammengefasst und der Swisscom bereits übermittelt.  

 

Bei der FTTH-Erschliessung von Bauten ausserhalb der Bauzonen sind auf nationaler Ebene vielfäl-

tige Aktivitäten im Gange. Das Ziel, möglichst alle Liegenschaften an das schnelle Glasfasernetz 

anzuschliessen, wird dabei von allen Akteuren geteilt. Der Stadtrat ist überzeugt, dass mit seinen 

vorausschauenden Massnahmen ein guter Grundstein für die flächendeckende Erschliessung des 

Stadtgebiets gelegt wurde. Der Stadtrat wird seine Bemühungen fortsetzen. Bis längstens Februar 

2026 wird er eine Stellungnahme zur Petition verabschieden.  

Neuer Marktchef 

Mit der Neu-Organisation des Werkdienstes ist Roland Albisser auch von seinem Amt als Marktchef 

zurückgetreten. Der Stadtrat dankt Roland Albisser für die langjährige Tätigkeit bei der Durchfüh-

rung der verschiedenen Märkte in Willisau.  

 

Als neuen Marktchef hat der Stadtrat Titus Arnold, Stv. Leiter Werkdienst, ernannt. In dieser Funk-

tion nimmt er auch Einsitz in die Marktkommission. Der Marktchef ist verantwortlich für den rei-

bungslosen Ablauf an den Märkten und ist Ansprechperson für die verschiedenen Marktfahrer. Der 

Stadtrat dankt Titus Arnold für die Bereitschaft, dieses Amt für die Willisauer Märkte zu überneh-

men und er wünscht ihm viel Freude und Befriedigung dabei.  

 

Stadtrat Willisau 

http://www.swisscom.ch/checker

